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schlossene Neufassung des Pro
gramms der KPdSU macht deut
lich, daß die V. von 1977 das 
grundlegende staatsrechtliche Do
kument zur Realisierung der Stra
tegie zur beschleunigten sozialöko
nomischen Entwicklung des Lan
des ist. Die V. stärkt die Rechts
grundlagen des staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens. Sie wi
derspiegelt in ihrer Gesamtheit die 
immer vollständigere Befriedigung 
der materiellen und kulturellen Be
dürfnisse der Menschen als Sinn 
und Ziel des sozialistischen und 
kommunistischen Aufbaus. Dem
entsprechend werden auch die 
Rechte der Bürger weiter ausgestal
tet, ihre Garantien verstärkt, neue 
Grundrechte fixiert und die Ein
heit von Rechten und Pflichten ge
festigt. Die Grundsätze der Frie
denspolitik der UdSSR wurden 
Verfassungsnorm. Mit all ihren Re
gelungen fördert die neue V. die 
Entfaltung der —» sozialistischen De
mokratie. Sie stärkt die internatio
nale Autorität des Sowjetstaates; 
sie erhöht die Ausstrahlungskraft 
des —» Sozialismus.

Verfehlungen: Rechtsverletzun
gen, die rechtlich geschützte Inter
essen der Gesellschaft oder der 
Bürger beeinträchtigen, bei denen 
aber die Auswirkungen der Tat 
und die Schuld des Täters unbe
deutend sind. V. verletzen grundle
gende Rechte und Interessen, die 
durch die Verfassung und die Ge
setze der DDR geschützt werden 
(Schutz des sozialistischen Eigen
tums, Gewährleistung des persönli
chen Eigentums, Unverletzbarkeit 
der Wohnung, Schutz der Ehre 
und Würde der Bürger). Sie wirken 
störend im Zusammenleben der 
Bürger. V. sind keine —» Straftaten, 
sondern bilden eine besondere 
Gruppe von Rechtsverletzungen. 
Die Verantwortlichkeit für V. ist in 
einer speziellen Rechtsvorschrift 
(V.-Verordnung vom 19. 12. 1974, 
GBl. I 1975, Nr. 6) geregelt. Sie ge

währleistet die Rechtssicherheit 
der Bürger bei der Verfolgung von 
V. und gründet sich auf die ge
wachsene Bereitschaft und Fähig
keit der Werktätigen, an der Be
kämpfung dieser Rechtsverletzun
gen mitzuwirken. Die häufigsten 
V. sind die zum Nachteil des sozia
listischen, des persönlichen und 
des privaten Eigentums. Eigen- 
tums-V. sind in der Regel erstmalig 
begangene Rechtsverletzungen 
(Diebstahl oder Betrug), die ge
ringfügig sind und deren Schaden 
50 M nicht wesentlich übersteigt. 
Für diese V. werden die Rechtsver
letzer durch Anwendung arbeits- 
oder LPG-rechtlicher Disziplinar
maßnahmen, durch polizeiliche 
Strafverfügung oder durch Bera
tung vor einem —> gesellschaftlichen 
Gericht zur Verantwortung gezo
gen. Zur schnellen und wirksamen 
Bekämpfung von Eigentums-V., 
die durch Kunden in Verkaufsein
richtungen des sozialistischen Ein
zelhandels begangen werden, sind 
leitende Mitarbeiter solcher Han
delseinrichtungen zur selbständi
gen und sofortigen Ahndung die
ser V. ermächtigt. Vom Rechtsver
letzer kann ein Betrag bis zum 
dreifachen Wert des verursachten 
oder beabsichtigten Schadens ver
langt werden. Kann sich der 
Rechtsverletzer nicht ausweisen 
oder verweigert er die Zahlung 
oder die Vorlage des Personalaus
weises, so werden die erforderli
chen Maßnahmen zur Verfolgung 
der V. durch die Deutsche Volks
polizei durchgeführt. Weitere V. 
sind Beleidigungen und Verleum
dungen sowie Hausfriedensbruch 
gegen Bürger. Die Feststellung und 
Verwirklichung der Verantwort
lichkeit für diese V. erfolgt durch 
die gesellschaftlichen Gerichte. 
Der durch eine V. Geschädigte 
kann sich, wenn der Täter bekannt 
ist, zur Feststellung der Verant
wortlichkeit direkt an das zustän
dige gesellschaftliche Gericht wen
den. Bei unbekannten Tätern ist


